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Der neue Schweizerische Republikaner.

Herausgegeben von Escher und Ufteri.

Dienstag/ den 2? Juli 1800. Erstes Quartal. Den 10 Thermidor VIII.

Vollziehungs - Ausschuß.

Der Vollziehungsausschuß, nach angehörtem Be-

richte seines Ministers der Künste und Wissenschaften,

über die An wie die Aspiranten zu geistlichen Stelle»,
welche der Staat im Canton Luzern zu besetzen hat,
geprüft werden sollen;

Erwägend daß der Staat auf sein Recht, diejeui-

gen, die er zu geistlichen Stellen befördert, durch eine

von ihm ernannte Examinationscommißion prüfen zu

lassen, um den Würdigsten auszufinden, nicht Verzicht

thun kann;
Erwägend daß diese Prüfung am besten und zweck-

mäßigsten durch die als Commißion für geistliche Sa-
chen der Vcrwaltungskammer an die Seite gesetzten

Kirchenräthe mit Inbegriff der Professoren, geschehen

kann,
b e s eh l i e ß t:

1. Die Aspiranten zu geistlichen Stellen, die der

Staat im Canton Luzern zu besetzen hat, sollen

jederzeit von dem Kirchenrathc des Cantons, mit
Inbegriff der Professoren, geprüft, und der Be-
fund des Eramens samt Gutachten des Kirchen-
raths, vor der Wahl in der Sitzung der Vermal-
tungskammer vorgelesen und denuzr werden.

2. Da die ehmalige, von dem jetzigen Kirchenrathe
verschiedene, Epaminationscommisiion, von der
die Aspiranten zu dergleichen Stellen sich prüfen
lassen mußten, nichts anders war als eine ebenfalls

vom Staat ernannte Behörde; so kann keine Re-
klamation statt haben, nur nach jener alten Art, die

an sieh selbst nicht kirchlich war, sich examinieren
zu lassen.

z. Dem Minister der Künste und Wissenschaften ist

die Bekanntmachung und Vollziehung dieses Be«
schlusses aufgetragen.

Geben in Bern den 24. Juli 1800.
Der Präsident des Voll;. Ausschusses,

(Sign.) Finster.
Im Namen des Vollz. Ausschusses,

Der Interims-Gen. Secretär,
(Sign.) Briatke.

Gefttzgcbu ng.
Senat, 24. I u l i.

Präsident: Duc.
Folgender B'schluß wird verlesen und ohne Discus,

sion angenommen:
Auf den angehörten Bericht sinner Commißion über

die Bezahlung der Religionsdiener:

In Erwägung der verschiedenen Botschaften, welche

ihm hierüber zugekommen sind, und besonders derjeni-

gen des bischöflichen Commissars Thaddeus Müller,
Pfarrer in Luzern, die anzeigen, daß sich die Rcli-
gionsdiener in mehrcrn Theilen der Republik in der

äussersten Entblössung befinden;

In Erwägung, daß es dringend ist, dieser Klasse

von Bürger» zu Hülfe zu kommen, und dadurch zu

zeigen, daß es der feste Vorsatz der helvetischen gcsez-

gebenden Räche ist, die Religion ihrer Väter zu um
terstützen;

In Erwägung, daß, um hierüber zweckmäßige

Maßregeln zu treffen, es schlechterdings nothwendig
ist, die Grösse des Uebels und den Erfolg der früher
schon, in der Absicht hierin Hülfe zu schaffen, gege-
denen Gesetze zu kennen, — hat der groFe Rath nach
erklärter Dringlichkeit beschlossen:

Den Vollz. Ausschuß einzuladen, in der kürzest
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möglichen Zcitsrist die Uebersicht der den Religions-
dienern schuldigen rückständigen Entschädnissen in

den verschiedenen Cantoncn Helvetiens, den gesetz.

gebenden Räthen vorzulegen.

2. Denselben einzuladen, bestimmte Auskunft über

die Vollziehung des Gesetzes vom izten Christmo-

nat i?yy und über den Erfolgs welchen man
davon hoffen kann, zu geben,

z. Denselben einzuladen, im Fall dieses Gesetz un-

zulänglich wäre, den gesetzgebenden Räthen die

nöthigen Vorschläge zu machen, um den Religions-
dienern ihre rückständigen Entschädniffe zu bezahlen.

Eben so wird folgender Beschluß verlesen und an-

genommen:
Auf die Botschaft des Vollziehungsausschusses vom

izten April -8oc>, in welcher derselbe eine Begnadi-

gung für den Bürger Joseph Ronea von Luzern zu

Gunsten seiner Familie vorschlägt — nach Erdaurung
der Bittschrift vom zoten Brachmonat lezthin, und

auf angehörten Bericht seiner Commißion —
hat der grosse Rath

In Erwägung, daß die erste Strafmilderung für
Joseph Ronca, welche den Zuchlhausvcrhaft in einen

Hausarrest umwandelte, weder den Absichten der Re-

gicrung, noch jenen der gesetzgebenden Räthe gänzlich

entsprochen hat;
In Erwägung daß Ronca während der Dauer des

Hausarrests nicht im Stande ist, den nothwendigen

Unterhalt für sich und seine Familie zu verdienen, und

daß in Folge dessen sein Weib, seine Kinder, ein

Greis von 76 Iahren, schuldlos darben müssen;

In Erwägung endlich, daß Joseph Ronca für sein

Vergehen schon bereits zwey und zwanzig volle Monate
im Verhaft und Arrest gcbüßet,

nach erklärter Dringlichkeit beschlossen:

1. Der Joseph Ronca ist des Hausarrests entlassen.

2. Es bleiben ihm aber die Wirths- und Schenk-
Häuser so lange verboten, als lange sein Hausarrest
hätte dauern sollen, z Von diesem Verbot sind

die Fälle ausgenommen, wo er ausser der Gemeinde

Luzern seinem Beruf nachgehen muß.
Geheime Sitzung für Angelegenheiten der innern

Polizey, d.es' Rathes.,

Sen a t, -s. I u l i..

Präsident': Duc.
Geheime' Sitzung für Angelegenheiten der. innern

Polizey des. Rathes..

Der Beschluß über den konstitutionellen Austritt
und die Erneuerung der öffentlichen Gewalten in be«

vorstehendem Herbst wird verlesen und einer aus den

B. A u g » st i ni, P f y ffe r und Vertheilet be-
stehenden Commißion übergeben.

Derjenige über die Unterstützung der italienischen
Cantone und die Wiedereinsetzung der constituirten Go-
walten, derselben wird einer ans den B. Kubli,
Lüthi v. Langn, und Hoch bestehenden Com-
mißion übergeben.

Senat, 26. Juli.
Präsident: Duc.

Usteri nbergiebt dem Senate im Namen deS B.
Pfarrer Müller von Luzern, dessen Schrift: Von
den Ansprüchen der Pfarrer auf den
Zehn den, und verlangt Meldung davon im Proto-
koll; diese wird beschlossen.

Der Beschluß wird verlesen, der auf die Bittschrift
des Bürgers Heinrich Sanimann von Schönberg C.
Zürich, wodurch derselbe die Erlaubniß begehrt, seiner

verstorbenen Frauen Schwester Tochter, Anna Bark.
Kleiner, heiralhcn zu dürfen, zur Tagesordnung geht,
darauf begründet, daß unsere Gesetze eine solche Ehe
nicht verbieten.

Auf Là l hard s Antrag wird er einer ans den

B. Petlolaz, Stammen und Tobler beste-

henden Commißion übergeben.

W e g m a nn im Namen der Mehrheit einer Com-

mißion, räch zur Annahme des Beschlusses über die

Entlassungen der öffentlichen Beamten.

Ro.thl i als Minderheit dieser Commißion räth M
Verwerffnng des Beschlusses.

Lang kann Rothiis Bedenklichkeiten gar nicht

theilen ; es sind gegenwärtig so viele Autoritären schlecht

organisirt daß unmöglich schlimmere Besetzungen er-

wartet werden können; seit dritlhalb Jahren sind so

viele Beamte, die es mit dem Vaterlandwohl wollen/ von

ihrer Unfähigkeit überzeugt worden: wie kann man sie

zwingen wollen, gegen ihre Ueberzeugung an ihren

Stellen zu bleiben? Dadurch würden die besten Bürger
sich von jeder Annahme einer neuen Stelle abschrecken

lassen: die Beamten in Requisition setzen, ist höchst

unrepublikanisch:
G e n h a rd widersezt sich der dringlichen Behandlung.

Rothli besteht hingegen darauf, da ein bessere?.

Beschluß mit Eile soll abgefaßt werden,
i Die Diffusion. wird aus den Montag, verschoben.,



M i t t elh olz e r m, Namen einer Commißion legt

folgenden Bericht vor:
Mit Ende des Monats März lezihin ward dem Mi-

nister des Innern ein Credit von 200,000 Fr. bcwil-

ligct.
Ans der von mir im Namen der Commißion einge-

scheuen seitherigen Rechnung dieses Ministeriums, er-

giebt sich, daß nicht nur der leztbewilligte Créditer,
schöpft, sondern wirklich ein ziemliches über 100.000

Franken des neugefoderten schon disponirt ist.

Die Zahlungen der öffentlichen Beamten in den

Cantonen, welche für die Monate März und April
in der ganzen Republik aus diesem Ministerium erfolgt

sind, nehmen allein von den 200,000 Fr. über 140,000
hinweg — denn diefe Rubrik allein steigt monatlich
über 70000 Fr. die unbcrcchdaren Summen, welche

die verschiedenen Bureaux und Schreibereien hinweg-

fressen, nicht einbegriffen. Die bey lezteren Durchzü-

gen der fränkischen Armeen, und andere denselben gc-

machten Requisilionsliefcrungen belaufen sich z. B- im C.

Freyburg über 28000 im C. Oberland über 24000,

imC. Waldstärtcn über 15000 Fr. w. Diese wurden größ-

tenlhcils gegen die gezwungenen Anleihen mit denen

Gemeinden verrechnet.
Es ist nun dringend B. S. daß die öffentlichen

Beamten auch für den Monat May entschädigt, und

an den übrigen über alle Begriffe hochsteigende» Vc-
dürfttissett dieses Ministeriums, wenigstens etwas be-

richtige! werde. — In welchem Zustand sich aber im

Ganzen dieses Ministerium dermal befinden mußte,

läßt sich daraus berechnen: richtig darf angenommen

werden, daß bey dem gegenwärtigen Zustand und

der bestehenden Organisation der Republik, desselben

Bedürfnisse monatlich 200,000 Fr. übersteigen, und

nun feit vier vollen Monaten ist bloß einmal diese Summe
angewiesen worden. Die Commißion räth zur An-

Nahme tes Beschlusses, der die zoo,000 Fr. bewilli-

get, kann sich aber nicht enthalten, den schon so oft

geäusserten Wunsch nochmal laut zu wiederholen, daß

doch die Vollziehung sich einmal beeilen möchte, die

Rechnungen so wie den ganzen Finanzzustand den ge-

setzgebenden Räthen vorzulegen; es laßt sich vermuthen,

daß bey jener Ansicht die Nothwendigkeit, die Nepub-

lik ungesäumt anders zu vrganisiren, auch den Blin-
den in die Augen fallen werde.

P et t 0 la z dringt bey dieser Gelegenheit neuerdings

auf öffentliche Bekanntmachung der Rechnungen: das

sanzr Voll- verlangt dieselbe laut.- i

Cart. Mehrmals schon habe ich gegen die Ver-
zögerung der Rechnungen gesprochen: zwey Jahres-
rechnungen mangeln uns. — Gestern sah ich eine pa-
lhctische Proklamation unserer Vollziehung, in der sir
das Zutrauen des Volks verlangt: das Zutrauen wird
nur verdient nicht geboten. Im Namen der Consti-

tution verlange ich nochmals die schuldigen Rechnung

gen. Das gesetzgebende Corps verdient keine Vor-
würffe: umsonst schlug man im grossen Rathe vor,
eine ganz neue Stellvertretung wählen zu lassen; und
eine Constitution, die wenigstens das Verdienst hat
die Zahl der Beamten zu vermindern, obgleich sie mir
übrigens nicht sehr gefallt, soll nun ebenfalls nicht
angeuommc» werden.

Kubli nimmt den Beschluß an; aber die Gesetzt

gebcr sind auch schuld an dem schlechten Finanzzustand;

warum nimt man die neue Constitution nicht an,'
oder beschließt wenigstens andere Maßregeln die zm

Verminderung der Ausgaben führen könnten? Die mue-'

Distriktsemtheilung würde unter andern dirses leisten.-

Der Beschluß wird angenommen.
A u g u st i n i im Namen einer Commißion räch-

wegen fehlerhafter Abfassung zu Verwerffung des Be-
schlusses über die Erneuerung der öffentlichen Autoà
täten. Der Beschluß wird verworffeu.

Grosser Rath, 20. Juni,.

Präsident: Preux.

Verschiedene Bürger aus dem Distr. M'etmenstct--

ten, Canton Zürich, kommen gegen die Vertagung!
der Räthe ein, und begehren Wiederherstellung der con-
stilutionellen Behörden. —^ Mittheilung an den Senat.

Das Distriktsgericht Höchsteltcn im Canton Berw
wünscht, daß, da die Güter der Witwen und Waisen?
die von Vögten verwaltet werden,- weil unmittelbarer.'
als andere Partikularen, von dem Gesetz über die

lagen berührt werden deren Rechnungen von dew Smn»-
pelabgaben ausgenommen werden möchten. Diese Bitt-
schuft wird einer aus den B. Kulli, Graf, Ma »s-

laz, Kilchmann und Iacguie-r bestehendem

Commißion gewiesen.

Die Munizipalilär und Gemeindskammer wn'Goy!
im Lcman, kommen gegen den Loskanf der Mddâ-
lasten und die Bezahlung der rükständiKN- BodmchîK
ein, Tagesordnung,



Delves und B ille t er werden zu Stimmzâhlcrn
gewählt.

Folgendes Gutachten wird behandelt:

Der grosse Rath beschließt:

a. Durch das Gesetz vom 12. May I?y8, welches

die. Tonne abschast, sind nicht nur alte Arien von

Tortur oder Folter verbolten, sondern auch jede

Art von körperlicher Peinigung, die bey Untersu-

chnng eines peinlichen Prozesses statt halten.

z. Eben so sind alle moralWe Zwangmiltel, Dro-
hungen von körperlicher Peinigung und verfang
liehe Fragen zu Erpressung des Geständnisses eines

Angeklagten, verboten.

Cartier will Ausstreichung des leztcn Artikels;
er glaubt es unmöglich, von einem Schuldigen em

Bekenntnis! zu erhalten, ohne Anwendung von Dro-
hungen, vorzüglich von solchen, die aus der Religion
abgeleitet werden.

S ecr e t an widerlegt ihn : durch Drohungen ge-

gen schwache oder durch das Gefängniß gebeugte Men-
sehen, erhält man nur unsichere Resultate. Die ver-

sanglichen Fragen sind ein des richterlichen Amts un-

würdiges Mittel. Er bernft sich auf die Menschlich-
keil der briltischen Untersuchungosorm in Criminal-
fachen.

Custor vertheidigt seinen Rapport mit ähnlichen

Gründen.
Oesch dagegen glaubt, dieß im Rapport ange-

nommcne Theorie passe nicht auf unser Volk.
B ili e t er unlcrstüzt das Gutachten weil er über-

zeugt ist, daß bereits viele Angeschuldigte das Opfer
solcher Künste, von Seite der Nichter, geworden
sind.

Graf hält den Gesetzesvorschlag für schädlich. Er
öffnet allen Bösewichtern eine Hinlerthür, und ist ge-

fährlich in einem Augenblicke, wo die Uusttilichkeit

church die Revolution so sehr vermehrt worden ist.

Schlumpf sieht die Stockvrügel als eme Art der

Tortur an, und will sie abschaffen. Aber dagegen

zweifelt er an der Nützlichkeit der zweyten Bestimmung.
Er führt das Beyspiel eines Prozesses an, wo er von

dem Schuldigen ohne verfängliche Fragen, nie kein

Eingeständniß würde erhalten haben.

Pellegrini sagt, nicht nur freye Völker, son-

der» auch Fürsten haben Drohungen und verfängltche

Fragen aus der Criminalprozcßsorm verwiesen ; und

wir wollten sie beybehalten? Erfindet sogar die blosse

Berathschlagung hierüber unter der Würde der helveti-
sehen Gesetzgebung.

Secret an hält sich zuerst darüber auf, daß man
den ersten Artikel angreiffe, da doch Stockprügel so

wohl eine Tortur seyen, daß sie aus einen gewissen Grad
getrieben, sogar den Tod verursachen. Der zweyte
Artikel verbielcl dem Nichter die Androhung dieser Tor-
turart, und also das Lügen; indem nach dem bereits
vorhandenen Gesetz, die Exekution der Drohung nicht
statt haben könne. Die verfänglichen Fragen sieht er
als unsittlich und verderblich für die Moralität des

Volks an. Er zweifelt, ob diese letztere durch die
Revolution verschlimmert worden sey, und schließt zum
Rapport.

Cartier glaubt, es sey nicht der Augenblik allen
Bösewichtern Straflosigkeit zuzusichern. Er zweifelt ob

jemals ein Mensch durch blosse Drohungen zum Ein-
gcständuiß einer That genöthigt worden sey die er nicht
begangen habe.

Carrard unterstützt den Rapport, den er gleich
einfach und gerecht findet. Wenn die Tortur verboten
ist, so ist Androhung irgend einer 'Art derselben, eine

Lüge im Munde des Richters. Die bürgerliche und
physische Gesehassenheit, die Schwachheit des Geschlechts,
sogar der Lebensüberdruß., können einen Angeschnldig-
ten zu einem Geständniß führen, das nicht mit der

Wahrheit übereinstimmt ; wie viel mehr alsoDrohuugen?
Verfängliche Fragen haben selbst die grausamsten Ge-
stzdücher, die mit Blut geschriebene peinliche Halsgcs

richlsordnung, verboten. Er stimmt zu dem Vorschlag,
der angenommen wird.

G y si berichtet über den Verkauf eines National-
guts zu Liestahl. Da der Bericht von einer Zehend-

trolle, die Einladung der vollziehenden Gewalt aber

von einer Zehendscheuer spricht, so wird der Bericht
der Commißion zurückgewiesen.

Graf berichtet über die Dienstencassa in Bern.

Kühn über die Mittel, die Arbeiten der Gesetzge-

dung besser einzurichten.
Beyde Gutachten werden auf den Canzleytisch gelegt.

Geheime Sitzung.
Nach Wiedereröffnung der Sitzung werden Bour-

g e o i s und Pellegrini der Commißion über die

Bittschrift von St. Martin und Chavanes, zur Er-
gänzung bcygeordnet.

Der Senat verwirft den Beschluß über die Haust-

rer. Der Gegenstand wird der Commißion zurückge»

wiesen.
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Der neue Schweizerische Republikaner.

Herausgegeben von Escher und Ufteri.

Mitwoch, den zo Juli 1800. Erstes Quartal. Den n Thermidor VIII.

Geftzgebung.

Am 27. Juli waren keine Sitzungen in beyden Räthen.

Senats ^8. I u l i.
Präsident: D u c.

Der Beschluß, der dem Kriegsministerium ein?»

neuen Credil von ?oo,ooo Fr. eröffnet, wird verle-

sin und einer Commißion übergeben, die ans den B.
L afleche re, Schw aller und F r a se a besteht.

K u bli im Namen einer Commißion legt folgen-
den Bericht vor:

Euere zur Untersuchung des Beschlusses des grossen

Raths vom 24. Heumonat verordnete Commißion, hat
die darin enthaltenen zwey ungleiche» Gegenstände ge-
hörig geprüft. Der erste bezieht sich auf eine im all-
gemeinen Ausschusse erhaltene Anzeige von der trauri,
gen Lage, in der sich die Gegenden der Cantone Bel-
lenz und Lauis befinden, welche an allen Lebensbe-
dürfntssen und besonders an Korn und Salz Mangel
leiden, und daher den Vollzichungsausfchuß einladet,
diese Gegenden so viel ihm möglich ist, und besonders
mit diesen beyden Bedürfnissen, das heißt: mit Kor»
und Salz zu unterstützen.

Der zweyte Gegenstand ladet den Vollziehungsaus-
schuß ein, die constitutioncllen Behörden in den Can-
tonen Lauis und Vellenz ungesäumt in Thätigkeit zu
setzen.

Was den letzteren Gegenstand betrifft, glaubt Eure
Commißion, diese Einladung sey wohlgemeint, aber
überflüßig und unnütz, weil es ohnehin wesentliche Pflicht
des Vollzichungsausschusses sey sogleich, nachdem diese
Cantone vom Feinde geräumt waren, die constitutio-
netten Behörden wiederum in gehörige Thätigkeit zu

sitzen. Die Commißion zweifelt keinen Augenblik, daß

es nicht schon geschehen siye; hieran zweifeln, hiesse

wenigstens so viel, als dem Vollzichungsausfchuß Nach-
läßigtcitcn zutrauen, oder sogar Mangel an gutem
Willen argwohnen: wenn nun keines von beyde» ist,
wozu dient dann diese Einladung? Ist solche in ängst«

lichcm Sinn genommen, nicht vielmehr Beleidigung,
den Vollziehungsausschuß an eine Pflicht zu erinnern,
die er so gm kennt und kennen soll, als seine ganze
übrige Bestimmung selbst, und welche er um so ge-
wisszr schon erfüllt haben möchte, indem er in den

ersten Tagen der Bcfreynng dieser Cantone, einen

Regierungs- Commissar dahin absandte; folglich könte

also diese Einladung unterlassen werden. Indessen
wenn solche der Senat gleichwohl nöthig findet, si»

liegt der Grund dazu einzig in dem dürren Buchsta-
bcn des Beschlusses selbst, worin» wirklich angezeigt
wird, daß die constitutionellen Behörden in diesen zwei
Cantonen, noch nicht in Thätigkeit gesizt seyen.

Was den ersten Gegenstand betrifft, welcher sich auf
eine im allgemeinen Ausschusse des grossen Raths er«

haltcne Anzeige bezieht, hat die Commißion solche

Anzeige vom Bürcau des grossen Raths zu gehöriger
Einsicht abfodcrn lassen, aber zur Antwort erhalten:
daß solche in einer Motion eines Repräsentanten be«

stehe, welche schon an den Vollzichungsausfchuß ab-

gegeben worden sey, und wovon es keine Abschrift
gezogen habe : folglich kann weder die Commißion noch
der Senat selbst, diese Anzeige, welche den Beschluß
des grossen Raths veranlaßthat, einsehen,ausser man
möchte sie beym Vollziehungsaussihuß abfodern lassen.

Dieser zwar ungeziemende Abgang kann aber durch
den auf überzeugenden Gründen sich stützenden Glmi-
bcn, erfezt werden, weil es unfchwer zu urtheilen ist,

daß bemeldte zwey Cantone, nach fo lange auögesian-
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denen Leiden, in einer sehr traurigen Lage sich befin- ^

den, und eins Unterstützung höchst nöthig haben wer- î

den. — Unmöglich kann der Mensch ein reineres Ver-
gnügcn fühlen/ als wenn er nicht nur aus Pflicht/
sondern aus wahrer inniger Liede gegen seine verun-
glükte Zeitgenossen? sich wohlthätig erzeigt. Bey Dar-
reichung solcher Unterstützungen empfangt das Herz ei-

uen solch belohnenden Trost, dessen Seligkeiten sich

besser empfinden als ausdrücken lassen: und es kann

einen edle» Menschen nichts bitterer schmerzen, als

wenn er so gerne seinen unglüklichen Mitbrüdern zu

Hülfe eilen und Gutes thun möchte, U"d er selbst

in dem traurigen Zustande sich findet, es zuletzt beym
blossen Wünschen bewenden zu lassen.

B. S. Daß was oft im Privatleben der Fall
ist, kann auch der Fall einer Regierung seyn: wir
düiftn es uns nicht verhehlen, sondern wir sind es

unserer eigenen Ehre und Gewissen schuldig, laut zu

bekennen, daß wir nur zz, oft schon gerne helfen woll-
ten und sollten aber leider nicl t konmcn : ja nur zu

oft von zwar rühmlichem aber unvorsichtigem Mitleiden
hingerissm, etwas zu leisten versprachen das uns aus-

zuführen bishin noch nnmöglich sich Freylich können

uns bekannte eingetretene, unvorhergesehene, höchst trau-
rige Zeitläufe deren Abwendung nicht in unserer Ge-

walt lag), auch um Vieles bey allen unbefange-

uen Menschen, enschuldigcn.

Es ist bekannt, daß die eben vorhin am meisten vcr,
tmglüktcn Cantone Wallis, Waldstätten, Linth, Sän-
tis tc., auf die durch ein Dccret zugesicherte llnterstü.

zung, welche vorzüglich aus der extra geordneten Vcr-
mögcnssteuer vom Tausend Eins fallen solle, nach

iiner mit schreyender Sehnsucht warten; und eben so

bekannt und beklagenswürdig ist es, daß die Beam-
ten in der ganzen Republik, aus allen Classen, um
Zahlung ihrer längst verdienten Löhnen, fleh immer
vergeblich melden müssen, anderer und mehrerer zu

bekämpfender unausweichlicher Auslagen nicht zu ge-

denken; dadurch wird die hohe Nothwendigkeit bewie-

sen, wie vorsichtig und sorgfältig die Gesetzgebung

bey ihren abzufassenden Decretcn, auf der Hut seyn

muß, nicht so leicht Unterstützungen, welche in das

Grosse lausten, zuzusicherndie zulezt unerfüllt blei-

den müssen, und womit die Achtung und das Zu-
trauen gegen die Stellvertreter des Volks, im Allge-
meinen n»r noch mehr geschwächt wird: da ohnehin
die besten Absichten und Handlungen derselben, nicht
selten entstellt werden. Das Volk insgesamt, und jeder

Bürger insbesondere, haben volles Recht, wenn sie er,
warten und fodern daß das, was die Gesezgebung
verordne und zusichere, auch erfüllt und gehalten werde.
Sie fodern nicht mehr, als was man von einen, jeden
ehrlichen Mann fodern kann. Aber dieser ehrliche
Privatmann kann und thut vorhin berechnen, ob er
sein Versprechen zu erfüllen im Stande ist; er kennt
feine Umstände und Hülfsmittel. Hingegen wir Re-
präscntanten des Volks, können leider uns mit der ge-
hörigen Kenntniß unserer Staatshanshaltung und Hülfs-
quellen, noch jezt nicht rühmen, die doch längst uns
ganz geläufig seyn sollte: glaublich wird und darf es

doch nicht mehr lange anstehen wo wir Rechenschaft
und Kenntniß von allem durch den Vollziehungsaus,
schuß erhalten werden. Jezt aber beschließe» wir noch,
besonders derlei Unterstützungen, und andere mannich-
faltige Ausgaben, immer nur auf ein Unbercchnetes,
auf ein Ungewisses dahin. Der Vollzichungsauichuß
allein weiß jezt noch dieß alles am besten: er kann und
muß wissen, was die Steuern und Auflagen, was der

Ertrag der Nationalgüter und andere Gefalle abwcrf-
fen mögen, und was der Staat hingegen von Zeit
zu Zeit unausweichlich zu bestreiken hat, und in wie
weit er nun auch diese vorliegende Resolution in Er-
füllung zu sitzen im Stande seyn wird. Wann die
Rechnung unsererSlaatshaushaltung seincrZeir günstiger
ausfallen möchte, als solche gegenwärtig den Anschein

hat, so wird unsere Aengstüchkeit in Fruide überge,

hcn, und man darf versichert seyn, daß die Reprä-
sentanten jederzeit mit innigster Theilnahme allen vcr-
unglükten Mitbürgern aus allen Kräften Erleichterung
und Hülfe ungedeihen lassen werden. Indessen sollten

uns. diese und noch viele andere Gründe, mehr zur

Verwerffmig als zur Annahme der Resolution be-

stimmen.
(Die Forts, folgt.).

Kleine Schriften.
Von den Ansprüchen der Pfarrer auf.

den Zeh n den. Von T h a ddäu s Müller,
bischöss Commissär und Stadtpfar»
rer zu Luzern. 8. Luzern b. Meyer
u. Comp. 1800. S. 44.

Der Vf. versichert uns S- 40), daß »ach eine?

genauen Berechnung der Verlust,, den die Geistlichkeit
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